

Konzertvertrag The Hound Dogs – Best of Rockabilly

zwischen:

King Creole – The Music of Elvis Presley

Joachim Villwock

Schmidtgasse 1

63571 Gelnhausen

- im folgenden Band genannt -




und dem Veranstalter:

XXX
- im folgenden Veranstalter genannt - 

______________________________________________________________________

Dieser Vertrag bestätigt die zwischen dem Veranstalter und der Band getroffenen mündlichen Vereinbarungen.

Der Veranstalter verpflichtet die Band für ein Konzert. Die Band unterliegt weder in der Programmgestaltung noch in ihrer Darbietung Weisungen des Veranstalters.

1. Konzerttermin

· Termin: ___________
· Veranstaltungsart: Gaststätte

· Auftrittsdauer: ____ Uhr - _______ Uhr [nach Vereinbarung]

· Spieldauer: ____________ [nach Vereinbarung]

· Aufbau / Soundcheck: _____ Uhr [nach Vereinbarung]

· Das Konzert findet statt: ____________________________________ [bitte ausfüllen]

· Weitere Gruppen: _________________________________________ [bitte ausfüllen]

· Eintrittspreis: frei

Anschrift, Auftrittsort:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [bitte ausfüllen]

Ansprechpartner/in vor Ort: 

Name, Tel.: ____________________________________ [bitte ausfüllen]

Ansprechpartner/Technik: 

Name, Tel.: ____________________________________ [bitte ausfüllen]

2. Vergütungen
Festhonorar:

Festgage:

€    XXX
Mwst. 7%

€    XXX
Gesamtpauschale
€    XXX
Das vereinbarte Honorar von XXX wird unmittelbar nach dem Auftritt zu 100% an die Band ausgezahlt.

Eine Stornierung des Auftrages oder Absage der Veranstaltung ist nur bis 3 Wochen vorher möglich, sonst werden 80% des Honorars fällig, 100% bei Absage am Veranstaltungstag oder -vortag.

Beide Vertragspartner vereinbaren Stillschweigen über die vertraglichen Vereinbarungen, insbesondere über die vereinbarten Konditionen.

3. Technik/Bühne

Die Tonanlage wird:

O von dem Veranstalter den Auftritts-Örtlichkeiten angepasst, gestellt. (Näheres regelt der Technische Rider). Der Technische Rider ist unabdingbarer Bestandteil des vorliegenden Vertrages.

O von der Band gestellt (die zur Beschallung der gegebenen Räumlichkeiten ausreicht).

O Für das Schlagzeug wird ein Podest gestellt, dessen Grundfläche ca. 2,5m x 2,5m beträgt.

O Die Bühne wird mit schwarzem Backdrop dekoriert.

O Der Veranstalter stellt dem Künstler kostenlos für den Auftritt, eine Lichtanlage in ausreichender Größe zur Verfügung.

O Die Lichtanlage wird von der Band gestellt.

4. Personal

Der Veranstalter stellt der Band folgendes Personal:

O Eine vom Veranstalter autorisierte Person mit Schlüsselgewalt und Zugang zu allen technischen Anlagen und Räumen, zum Zeitpunkt des Aufbaubeginns.

O Lichtmixer, spätestens zum vereinbarten Soundcheck-Zeitpunkt.

O Monitormixer, spätestens zum vereinbarten Soundcheck-Zeitpunkt.

O Ton-Mixer (FOH), spätestens zum vereinbarten Soundcheck-Zeitpunkt.

5. Haftung

Der Veranstalter versichert, dass die für die Durchführung der Veranstaltung notwendigen behördlichen Genehmigungen vorliegen und keine Gründe bekannt sind, die eine Durchführung verhindern könnten. Fälle, die eine Durchführung der Veranstaltung unmöglich machen, müssen sofort nach Auftreten dem Vertragspartner angezeigt werden. Falls der Veranstalter den Vertrag in einem wesentlichen Punkt nicht erfüllt, hat die Band das Recht, die Erfüllung des Vertrages zu verweigern. Der Anspruch der Band auf Erstattung der Vergütung ohne jeglichen Abzug bleibt davon unberührt.

Fälle höherer Gewalt (z.B. Krankheit), die den Auftritt unmöglich machen, entbinden die Vertragspartner von ihren Verpflichtungen. Fälle genannter Art müssen sofort bei ihrem Auftreten beiden Vertragspartnern angezeigt werden. 
Bei Open-Air sowie bei Zelt-Veranstaltungen sind Bühne, Ton- und Lichtanlage sowie der gesamte Mixerplatz von oben und seitlich vor Nässe und Sturm zu schützen.

Schäden durch ungenügende Sicherung trägt der Veranstalter.

6. Übernachtung

Der Veranstalter bucht für die Nacht vom XXX
X Doppelzimmer mit Dusche/WC und Frühstück in einem Hotel mind. mittlerer Kategorie, möglichst nah am Veranstaltungsort.

Hotel-Adresse mit Telefonnummer (oder Anschrift der Privaten Unterbringung):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ [bitte ausfüllen]

Der Veranstalter verpflichtet sich, das Hotel darüber zu informieren, dass die Band evtl. erst nachts eintrifft. Bei einem Hotel ohne Nachtportier werden die Hotelschlüssel vor Auftrittsbeginn an die Band ausgehändigt.

7. Garderoben

Der Band wird eine saubere, abschließbare Umkleidemöglichkeit zur Verfügung gestellt.

8. Getränke und Verpflegung

Der Band und Crew (5 Personen) werden in ausreichender Menge Mineralwasser, Kaffee, etwas Bier bereitgestellt.

O Der Band (5 Personen) wird je ein warmes Essen bereitgestellt

O oder wahlweise € 13,00 pro Person ausgezahlt (auszuzahlen an die Band nach dem Soundcheck).

O Der Band werden gut belegte Baguette oder Brote mit Wurst und Käse bereitgestellt.

9. GEMA/ KSK
Der Veranstalter verpflichtet sich, das Konzert bei der GEMA anzumelden. Der Veranstalter übernimmt die anfallenden Gebühren (GEMA), Steuern und Abgaben. 

Der Veranstalter verpflichtet sich die gebotene Abgabe an die KSK zu entrichten.

10. Verschiedenes

Mitschnitte (Video usw.) oder Übertragungen des Auftritts sind ohne vorherige Genehmigung der Band nicht gestattet.

Maßgebend ist allein dieser schriftliche Vertrag. Mündliche Nebenreden sind nicht getroffen. Die etwaige Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages lässt die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen unberührt.

Streichungen einzelner Vertragspunkte sind nicht zulässig.

Gerichtsstand ist das Amtsgericht Gelnhausen.

Bitte senden Sie ein Exemplar der Vereinbarung unterschrieben bis zum XXX an King Creole – The Music of Elvis Presley zurück.

____________________________


_________________________________

Ort, Datum





Ort, Datum

____________________________


_________________________________

Joachim Villwock




Veranstalter

Joachim Villwock ( Schmidtgasse 1 ( 63571 Gelnhausen

Fon 0 60 51-1 44 87 ( Fax 0 60 51/1 47 46 ( j-villwock@king-creole.de

